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Allgemeine Einkaufsbedingungen des PVA TePla Konzerns* 

1. Geltungsbereich

1.1 Für alle unsere - auch künftigen - Ge-
schäfte mit dem Lieferanten sind aus-
schließlich die vorliegenden Einkaufsbe-
dingungen maßgebend. Jede Änderung 
dieser Bedingungen bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung durch uns. 

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Einkaufsbedingungen ab-
weichende Bedingungen erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Be-
dingungen des Lieferanten die Lieferung 
des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

2. Angebot - Angebotsunterlagen -
Bestellung

2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, unsere 
Bestellung innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen anzunehmen. Nach Ablauf die-
ser Frist sind wir nicht mehr an unsere 
Bestellung gebunden. Bestellungen sind 
nur wirksam, wenn sie schriftlich erfol-
gen oder von uns schriftlich bestätigt 
werden. 

2.2 An den dem Lieferanten überlassenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
nicht zugänglich gemacht werden. Sie 
sind ausschließlich für die Fertigung auf-
grund unserer Bestellung zu verwenden. 
Nach Abwicklung der Bestellung sind sie 
uns einschließlich etwaiger Kopien un-
aufgefordert zurückzugeben. Dritten 
gegenüber sind sie geheim zu halten. 

2.3 Angebote des Lieferanten sind für uns 
verbindlich und kostenlos. 

3. Preise - Zahlungsbedingungen

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene 
Preis ist bindend. Mangels abweichen-
der schriftlicher Vereinbarung schließt 
der Preis Lieferung „frei Haus“ ein-
schließlich Verpackung ein. Die Rückga-
be der Verpackung bedarf einer beson-
deren Vereinbarung. 

3.2 Rechnungen können wir nur bearbeiten, 
wenn diese entsprechend den Vorgaben 
in unserer Bestellung die dort ausgewie-
sene Bestellnummer angeben. Für alle 
wegen Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tungen entstehenden Folgen ist der Lie-
ferant verantwortlich. 

3.3 Die Fälligkeit von Forderungen tritt erst 
nach vollständigem Wareneingang und 
nach Eingang der ordnungsgemäß er-
stellten Rechnungsunterlagen ein. 

3.4 Wir bezahlen, sofern nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis 
innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab 
Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 
% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 

nach Lieferung und Rechnungserhalt 
netto. 

3.5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte stehen uns in gesetzlichem Um-
fang zu. 

3.6 Der Lieferant kann über seine Forde-
rungen uns gegenüber durch Abtretung, 
Verpfändung oder in sonstiger Weise 
nur verfügen, wenn er zuvor unsere 
schriftliche Zustimmung eingeholt hat. 

4. Liefertermin

4.1 Der in der Bestellung genannte Liefer-
termin ist bindend und unbedingt ein-
zuhalten (Fixtermin gem. § 376 HGB). 
Maßgeblich für die Einhaltung des Lie-
fertermins ist der vollständige Eingang 
der Ware bei uns. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, 
aus denen sich ergibt, dass der genann-
te Liefertermin nicht eingehalten wer-
den kann. 

4.2 Der Lieferant steht für die Beschaffung 
der für die Lieferungen und Leistungen 
erforderlichen Zulieferungen und Leis-
tungen - auch ohne Verschulden - ein.   

4.3 Im Falle des Lieferverzuges stehen uns 
die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbe-
sondere sind wir berechtigt, nach 
fruchtlosem Ablauf einer nicht entbehrli-
chen angemessenen Nachfrist Scha-
densersatz statt der Leistung zu verlan-
gen. 

4.4 Im Falle des Lieferverzuges sind wir 
berechtigt, pro begonnene Woche Ver-
zug eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 
% des Auftragswertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 5 % des Auftragswertes 
zu verlangen; die Geltendmachung ei-
nes weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten. Die Vertragsstrafe wird, 
sofern wir Schadensersatz geltend ma-
chen, hierauf angerechnet. Wir sind 
verpflichtet, den Vorbehalt der Ver-
tragsstrafe spätestens bei Zahlung der 
Rechnung zu erklären, welche zeitlich 
der verspäteten Lieferung nachfolgt.   

4.5 Teillieferungen und vorfristige Lieferun-
gen sind nur nach unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig und 
verpflichten uns nicht zur teilweisen 
oder vorfristigen Bezahlung. 

5. Gefahrenübergang - Dokumente

5.1 Die Gefahr geht auf uns über, sobald 
die Ware vollständig bei uns eingegan-
gen ist. 

5.2 Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen 
Versandpapieren und Lieferscheinen ex-
akt unsere Bestellnummer anzugeben; 
unterlässt er dies, so sind Verzögerun-
gen in der Bearbeitung unvermeidlich, 
für die wir nicht einzustehen haben. 

6. Mängelansprüche  - Mängelanzeige

6.1 Wir werden die Ware innerhalb ange-
messener Frist auf etwaige Qualitäts- 
oder Quantitäts-Abweichungen prüfen. 
Mängelrügen sind rechtzeitig, sofern sie 

innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach 
Ablieferung der Ware an den Lieferan-
ten abgesandt wurden. Bei verborgenen 
Mängeln beginnt die Rügefrist von 2 
Wochen erst mit der Kenntniserlangung 
des Mangels. 

6.2 Ist die Ware zum Zeitpunkt der Abliefe-
rung bei uns mit Mängeln behaftet, so 
sind wir berechtigt, zunächst nach unse-
rer Wahl Beseitigung des Mangels oder 
Ersatzlieferung zu verlangen. Eine 
Nachbesserung gilt nach erfolglosem 
ersten Versuch als fehlgeschlagen.  

6.3 Der Lieferant ist verpflichtet, alle zum 
Zwecke der Mangel-Beseitigung oder 
der Ersatzleistungen erforderlichen 
Aufwendungen zu tragen.  

6.4 Nach fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist können wir wahl-
weise den Kaufpreis mindern oder vom 
Vertrag zurücktreten. Daneben bleibt 
das Recht auf Schadensersatz und die 
Geltendmachung von Aufwendungser-
satzansprüchen ausdrücklich vorbehal-
ten. 

6.5 Etwaige Abweichungen von der verein-
barten Beschaffenheit der Ware sind 
schon dann erheblich, wenn einzelne 
Funktionen der Ware nur eingeschränkt 
genutzt werden können. 

6.6 Für die Verjährung von Mängelansprü-
chen gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. Der Beginn der Verjährungs-
frist ist der Zeitpunkt der Endabnahme 
der Gesamtanlage durch unseren Kun-
den. Eine Verweigerung i. S. v. § 203 
Satz 1 BGB hat schriftlich zu erfolgen. 
Für nachgebesserte oder ersetzte Lie-
fergegenstände beginnt diese Frist neu 
zu laufen. 

6.7 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich 
nach unserer Aufforderung zur Mängel-
beseitigung mit der Beseitigung des 
Mangels beginnen, so steht uns in drin-
genden Fällen, insbesondere zur Ab-
wehr von akuten Gefahren, das Recht 
zu, diese auf Kosten des Lieferanten 
selbst vorzunehmen oder von Dritten 
vornehmen zu lassen.   

6.8 Abnahmen, Überprüfungen, Zahlungen 
oder Akzeptanz vorgelegter Zeichnun-
gen durch uns entbinden den Lieferan-
ten nicht von seiner Gewährleistung. 

7. Eigentumsvorbehalt - Beistellung -
Werkzeuge - Geheimhaltung

7.1 Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten 
wird nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn der Eigentumsvorbehalt mit der 
Zahlung des für die Vorbehaltsware 
vereinbarten Preises erlischt und wir zur 
Weiterveräußerung und Weiterverarbei-
tung im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang ermächtigt sind. Ein weiter-
gehender Eigentumsvorbehalt des Liefe-
ranten wird nicht akzeptiert. 

7.2 Sofern wir Teile beim Lieferanten bei-
stellen, behalten wir uns hieran das Ei-
gentum vor. Verarbeitung oder Umbil-
dung durch den Lieferanten werden für 
uns vorgenommen. Wird unsere Vorbe-
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haltsware mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
unserer Sache zu den anderen verarbei-
teten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung.  

7.3 Sofern die von uns beigestellte Sache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt wird, 
so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltssache zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sa-
che des Lieferanten als Hauptsache an-
zusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Lieferant uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt; der Lieferant verwahrt 
das Alleineigentum oder das Miteigen-
tum für uns.  

7.4 An in unserem Auftrage gefertigten 
Werkzeugen behalten wir uns das Ei-
gentum vor. Der Lieferant ist verpflich-
tet, die Werkzeuge ausschließlich für die 
Herstellung der von uns bestellten Wa-
ren einzusetzen.  

7.5 Der Lieferant ist verpflichtet, die uns 
gehörenden Werkzeuge zum Neuwert 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlsschäden zu versi-
chern. Er ist verpflichtet, etwa erforder-
liche Wartungs- und Inspektions-
Arbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er 
uns sofort anzuzeigen, unterlässt er dies 
schuldhaft, so bleiben Schadensersatz-
ansprüche unberührt. 

7.6 Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhal-
tenen Muster, Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen und 
Informationen strikt geheim zu halten. 
Dritten dürfen sie nur mit unserer aus-
drücklichen Zustimmung offengelegt 
werden. Die Geheimhaltungsverpflich-
tung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sons-
tigen Unterlagen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt gewor-
den ist. 

8. Schutzrechte - Nutzungsrechte

8.1 Der Lieferant steht dafür ein, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung 
keine Rechte Dritter verletzt werden 
und stellt uns von etwaigen Ansprüchen 
Dritter auf erstes schriftliches Anfordern 
frei. Die Freistellung des Lieferanten be-
zieht sich auf alle Aufwendungen und 
Schäden, die uns aus oder im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme 
durch einen Dritten erwachsen. 

8.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Produkt-
beschreibungen und Datenblättern wer-
den die ausschließlichen Nutzungsrechte 
sowie die Schutzrechte bereits hiermit 
auf uns übertragen, soweit sie in unse-
rem Auftrage entstanden oder herge-
stellt worden sind. Wir sind allein und 
ausschließlich berechtigt, diese Ergeb-
nisse zu nutzen oder zu verwerten. 

8.3 Wir sind berechtigt, die für uns erstell-
ten oder erarbeiteten Arbeitsergebnisse 
zu veröffentlichen. Veröffentlichungen 
durch den Lieferanten bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung 
durch uns. 

8.4 Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre, 
gerechnet ab Vertragschluss. 

9. Produkthaftung – Freistellung –
Haftpflichtversicherungsschutz

9.1 Soweit der Lieferant für einen Produkt-
schaden verantwortlich ist, ist er ver-
pflichtet, uns insoweit von Schadenser-
satzansprüchen Dritter auf erstes 
schriftliches Anfordern freizustellen, als 
die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er 
im Außenverhältnis selbst haftet. 

9.2 In diesem Rahmen ist der Lieferant 
auch verpflichtet, etwaige Aufwendun-
gen zu erstatten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einer von uns 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. 
Über Inhalt und Umfang der durchzu-
führenden Rückrufmaßnahmen werden 
wir den Lieferanten – soweit möglich 
und zumutbar – unterrichten und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  

9.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine 
Produkthaftpflicht-Versicherung mit ei-
ner Deckungssumme von Euro 2,5 Mio. 
pro Personenschaden/ Sachschaden – 
pauschal – zu unterhalten; stehen uns 
weitergehende Schadensersatzansprü-
che zu, so bleiben diese unberührt. 

10. Sonstiges

10.1 Wir weisen darauf hin, dass wir die 
erhaltenen Daten des Lieferanten (Un-
ternehmers) im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes verarbeiten. Es erfolgt 
eine Speicherung personenbezogener 
Daten auch bei Konzerngesellschaften 
und ausliefernden Stellen (§ 2 Bundes-
datenschutzgesetz). Der Lieferant hat 
die gesetzlichen Bestimmungen des Da-
tenschutzes zu beachten. Insbesondere 
sind die Mitarbeiter des Lieferanten ge-
mäß § 5 BDSG auf das Datenschutzge-
heimnis zu verpflichten. 

10.2 Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, 
sofern sich aus der Bestellung nichts 
anderes ergibt. 

10.3 Sofern der Lieferant Kaufmann i. S. des 
Handelsgesetzbuches, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtlichen Sondervermögens ist, ist un-
ser Geschäftssitz ausschließlicher Ge-
richtsstand, es sei denn, ein anderer 
Gerichtsstand ist zwingend vorge-
schrieben. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Lieferanten auch an dem für seinen 
Geschäftssitz zuständigen Gericht zu 
verklagen. 

10.4 Für die vorliegenden Einkaufsbedingun-
gen und die gesamten Rechtsbeziehun-
gen zwischen uns und dem Lieferanten 
sind ausschließlich die Gesetze der Bun-
desrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des internationalen Kaufrechts 
(CISG) anzuwenden. 


